
Müssen eBay & Co Daten ihrer Händler
an die Finanzbehörden herausgeben?

Unternehmer müssen in Deutschland Steuern zahlen und die Finanzverwaltung möchte gerne
überprüfen, ob auch Online-Händler auf Plattformen wie eBay oder amazon ihre Verkäufe
ordnungsgemäß versteuern. Daher verlangte die Finanzverwaltung die Daten jedes einzelnen
Händlers in Form einer Sammelauskunft direkt beim Plattformbetreiber. Dieser weigerte sich und
klagte. Der BFH entschied jedoch, dass der Plattformbetreiber die Auskunft nicht so leicht
verweigern kann.

Lesen Sie mehr dazu.

Der Bundesfinanzhof hat mit Urt. v. 10.7.2013 (II R 15/12) über eine Klage gegen ein
Sammelauskunftsverlangen entschieden und zu dem Urteil folgende Pressemitteilung veröffentlicht:

Die Antwort auf ein Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung kann nicht mit der
Begründung verweigert werden, die Geheimhaltung der Daten sei privatrechtlich vereinbart
worden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 16. Mai 2013 (II R 15/12)
entschieden.
Im Streitfall ging es dem Finanzamt darum zu erfahren, welche Nutzer Verkaufserlöse von
mehr als 17.500 Euro pro Jahr über eine Internethandelsplattform erzielt hatten. Name und
Anschrift der Händler sollten ebenso angegeben werden wie deren Bankverbindung.
Außerdem sollte eine Aufstellung der einzelnen Verkäufe vorgelegt werden. Ab einem
Umsatz von mehr als 17.500 Euro pro Jahr ist Umsatzsteuer zu entrichten.
Das Sammelauskunftsverlangen war gerichtet an die deutsche Schwestergesellschaft eines
in Luxemburg ansässigen Betreibers einer Internethandelsplattform. Die in Deutschland
ansässige GmbH hatte die Internethandelsplattform früher selbst betrieben. Nach der
Übertragung des Geschäfts auf ihre in Luxemburg ansässige Schwestergesellschaft hatte sie
sich dazu verpflichtet, umfangreiche Datenverarbeitungsleistungen für diese auf der
Grundlage luxemburgischen Rechts zu erbringen. Außerdem hatte sie sich verpflichtet, die
von ihr zu verarbeitenden Daten nicht an Dritte weiterzugeben.
Vor Gericht argumentierte die Klägerin, sie könne die von ihr verlangten Auskünfte nicht
erteilen, da sie hierzu nach den für sie bindenden Weisungen ihrer Schwestergesellschaft
nicht befugt sei. Sie könne ihre Schwestergesellschaft auch nicht dazu bringen, der
Datenherausgabe zuzustimmen. Die Daten stünden ihr auch tatsächlich nicht zur Verfügung,
da sie auf Servern im Ausland gespeichert seien, die ihr weder gehörten noch von ihr
verwaltet oder gepflegt würden.
Das Finanzgericht (FG) hat daraufhin der Klage stattgegeben und das
Sammelauskunftsersuchen aufgehoben, da der Klägerin die Erteilung der Auskunft in
tatsächlicher Hinsicht unmöglich sei. Auf die Revision des Finanzamts hat der BFH das
Urteil des FG aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.
Das FG hat – wie sich aus der Begründung des Urteils ergibt – keine ausreichenden
tatsächlichen Feststellungen getroffen, dass der Klägerin der Zugriff auf die Daten aus
technischen Gründen unmöglich ist. Dass die Datenserver im Ausland stehen, steht dem
Zugriff auf die Daten nicht entgegen. An die tatsächliche Würdigung des FG war der BFH
deshalb nicht gebunden.
Das FG hat vielmehr entscheidend darauf abgestellt, dass sich die Klägerin gegenüber ihrer
Schwestergesellschaft zur Geheimhaltung der Daten verpflichtet hatte. Die darin liegende
rechtliche Wertung hat der BFH verworfen. Die privatrechtlich vereinbarte Geheimhaltung
kann der öffentlich-rechtlichen Auskunftspflicht nicht mit Erfolg entgegen gehalten werden.
Das Urteil des FG konnte deshalb keinen Bestand haben.
Das FG muss nun feststellen, ob die Klägerin tatsächlich auf die fraglichen Daten zugreifen
kann. Der BFH hat dem FG außerdem umfangreiche Hinweise für die weitere Bearbeitung
des Falles erteilt.

https://shopbetreiber-blog.de/2013/07/10/mussen-ebay-co-daten-ihrer-handler-an-die-finanzbehorden-herausgeben/
https://shopbetreiber-blog.de/2013/07/10/mussen-ebay-co-daten-ihrer-handler-an-die-finanzbehorden-herausgeben/
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online


Fazit
Die Entscheidung bedeutet nicht, dass Plattformbetreiber jetzt auf jedes Sammelauskunftsersuchen
die Daten herausgeben müssen. Der BFH hat die Sache zur erneuten Entscheidung an das
Finanzgericht zurückverwiesen. Dort muss u.a. geprüft werden, “ob das Sammelauskunftsersuchen
dem Grunde nach und hinsichtlich des Umfangs der angeforderten Daten erforderlich,
verhältnismäßig und zumutbar” war. (mr)


